
SATZUNG

über die Nutzung und Bebauung der Flurstücke im Geltungsbereich
des Bebauungsplans Nr. 7/16

"Sondergebiet ‚Sport + Freizeit‘ und Kindergarten
im Haupteingangsbereich Wilhelminenaue"

(Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 2/89)
der Stadt Bayreuth

Der Stadtrat der Stadt Bayreuth hat in seiner Sitzung am 28.11.2018 aufgrund des 
Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) i. d. F. der Bekanntma-
chung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-l), zuletzt geändert durch 
§ 2 Abs. 3 des Gesetzes vom 15.05.2018 (GVBl. S. 260), und des § 10 des Bauge-
setzbuches (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. l S. 3634)
nachstehende Satzung beschlossen. Infolgedessen erlässt die Stadt Bayreuth fol-
gende Satzung:

§ 1

Die Nutzung und Bebauung der Flurstücke (TF = Teilfläche)

99/3 TF und 102/1 der Gmkg. Colmdorf sowie 2047/2, 2050/13 TF, 2050/14, 
2050/15 TF, 2050/18 TF, 389 TF, 4888 TF, 4890 TF, 4890/5 TF, 4891 TF, 4891/2, 

4891/3 TF und 4891/4 der Gmkg. Bayreuth

hat nach Maßgabe der in dem anliegenden Bebauungsplan durch Zeichnung, Farbe, 
Schrift und Text dargestellten baurechtlichen Festsetzungen zu erfolgen. Vorgenann-
ter Bebauungsplan bildet einen Bestandteil dieser Satzung. Dem Bebauungsplan ist 
eine Begründung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB beigefügt.

§ 2

Diese Satzung tritt mit der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Bayreuth in Kraft. 
Gleichzeitig werden die für dieses Gebiet bestehenden baurechtlichen Festsetzun-
gen und festgestellten Pläne aufgehoben. 

Bayreuth, 05.12.2018
STADT BAYREUTH

(Brigitte Merk-Erbe)
Oberbürgermeisterin




